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Betreff 
Änderung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu r Eingliederung der Gemeinden 
Ogrosen und Suschow in die Stadt Vetschau/Spreewald  
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Änderung der Öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zur Eingliederung der Gemeinden Ogrosen und Suschow in die Stadt 
Vetschau/Spreewald: 
 
Artikel 1: 
 
Die Anlage 4 – Investitionsvorhaben – wird für den Ortsteil Ogrosen geändert: 
 
Ortsteil Ogrosen 
- Gestaltung des Ortszentrums Ogrosen (altes Schulgebäude / ehemaliger Konsum, ehemaliger 
Kindergarten und Freiflächen) in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde 
(Kirchengebäude und Pfarrhaus). 
Gebäude zur Vereinsnutzung werden unter der Bedingung hergerichtet, dass ein Verein die 
Bewirtschaftung in seine Verantwortung übernimmt. 
 
Artikel 2: 
 
Die Änderung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. 

 
Beschlussbegründung:  
 
Mit der Unterzeichnung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im März 2002 wurden zur 
Absicherung der einzugliedernden Gemeinden Investitionsvorhaben festgeschrieben. Diese 
sollten aus den Zuwendungen zur Eingliederung und aus den allgemeinen Rücklagen der 
Gemeinden, die zum Tag der Eingliederung vorhanden waren, finanziert werden. 
 
Nach der Eingliederung stellte sich heraus, dass manche Investitionsvorhaben in der 
Umsetzung nicht möglich bzw. unwirtschaftlich sind. So fehlt es z.B. für den Radwegneubau 
entlang der Landesstraße im Ortsteil Ogrosen an einer entsprechenden Landesplanung. Aus 
den vorgenannten Gründen sollen diese Investitionsvorhaben durch andere, die für den Ortsteil 
sinnvoll sind, ersetzt werden. 
 
Dabei ist zu beachten, dass es sich wirklich um Investitionen für die Zukunft handelt und nicht 
um einmalige Verwaltungsausgaben. Gemäß § 7 Absatz 3 der Eingliederungsvereinbarung 
verpflichtet sich die Stadt Vetschau/Spreewald zur Durchsetzung der Aufgeführten 
Investitionsvorhaben. 
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